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Geleitwort

Der gesellschaft spolitisch notwendige Gewalt-Diskurs ist bis heute leider noch 
in Täter- und Op ferstereotypien festgefahren. Man könnte fast a nnehmen, es 
gehe eher darum, die rechtlich objektive Schuld des Täters und die aus der Tat 
folgende Strafe gegen hartnäckige Zweifel abzusichern. Vermutlich möchte man 
sich grundsätzlich von jedem Z weifel befreien, was einer P olarisierung und 
damit unzulässigen Vereinfachung der Welt gleichkäme.

Mit dem vorliegenden Werk greifen die Autorinnen diese Diskussion, die bis-
her in der ö ff entlichen Meinung eher fruchtlose Vorurteile hervorbrachte, auf: 
Ein Blick in das Inhaltsverzeichnis überzeugt den Leser schnell von einer breit 
angelegten, kompetenten Fachdiskussion über nahezu alle relevanten Positionen 
zu sexuellem Kindesmissbrauch. Kriminologische Aspekte werden ebenso sach-
gerecht angesprochen wie F orschungsergebnisse aus Medizin, Psychologie 
und Psychotherapie. Auch der kultur- und rechtsgeschichtliche Hintergrund der 
Missbrauchstat erhält seinen Raum. Ein b reites Feld von empirischen For-
schungsergebnissen macht neueste diagnostische Erkenntnisse und Typologien 
über Täter und Opfer greifb ar. Ebenso referieren die Autorinnen aktuelle Ergeb-
nisse aus der H irn- und T raumaforschung. Der beinahe enzyklopädische 
Zuschnitt macht das Buch zu einem zuverlässigen Nachschlagewerk für Fachleu-
te aus unterschiedlichsten Bereichen. Dementsprechend breit ist die Zielgruppe: 
Fachleute aus Forschung, Forensik und Psychiatrie, Bewährungshelfer, Juristen, 
Politiker und G esetzgeber erhalten hier eb enso wie P sychotherapeuten 
von Tätern und Op fern fundierte Informationen über Täter und Op fer, die 
 Beziehungsdynamik des M issbrauchs, Wiederholungsmechanismen, Rück-
fallphänomene, Behandlung und Ursachen und können sich zugleich zu einer 
weiterführenden Diskussion anregen lassen. Das Werk soll dazu beitragen, die 
nachgewiesene Dynamik »heute Opfer – morgen Täter« zu durchbrechen und 
durch Prävention vor Missbrauch zu schützen.

Ich kann dieses außerordentlich sorgfältig bearbeitete, mutige Werk allen mit 
dem Th ema beschäft igten Fachleuten sehr empfehlen und bin mir sicher, dass es 
einen wertvollen Beitrag zur Diskussion über den Umgang mit Missbrauchstä-
tern leisten wird.

Dr. med. Rolf Schmidts
Arzt für Neurologie und P sychiatrie, Facharzt für Psychotherapeutische Medizin, 
 Psycho analyse, Gruppenpsychotherapie, Supervisor und L ehranalytiker (DAP), Ärzt-
licher  Leiter des Münchner Lehr- und Forschungsinstituts der Deutschen Akademie für 
Psychoa nalyse (DAP)



Vorwort

Jean-Paul Sartre sagte einmal: »Vielleicht gibt es schönere Zeiten; aber diese ist 
die unsere.« Und zu dies er Zeit gehört eben auch das Th ema sexueller Miss-
brauch. Sexueller Missbrauch von Kindern war ein zentrales Th ema der beiden 
vergangenen Jahrzehnte. Erinnern wir uns an den Fall Marc Dutroux im Jahr 
1996 in Belgien oder an den des J osef Fritzl im Jahr 2008 im öst erreichischen 
Amstetten. Dass es sexuellen Missbrauch schon seit Menschengedenken gibt, ist 
unumstritten, was sich aber verändert hat, ist die Art der Berichterstattung. Die-
se ist es, die die Gesellschaft  oft mals glauben machen möchte, das Problem habe 
sich verstärkt. Aber wie es auch die Statistiken beweisen, ist dem nicht so. Wir – 
die Gesellschaft  – sind es, die sic h verändert haben. Der immerwährende Hun-
ger nach Schlagzeilen hat dazu geführt, dass sexueller Missbrauch jetzt erst ver-
stärkt thematisiert wird. Denn nur negative Schlagzeilen sind gute Schlagzeilen. 
Doch diese Zeit, in der ein V erleugnen und Tabuisieren des P roblems kaum 
mehr möglich ist, kann auch als Chance betrachtet werden, neue Wege zu gehen 
und im Sinne der gesellschaft lichen Entwicklung Veränderungen zu bewirken.

Die psychotherapeutische Behandlung von Missbrauchstätern ähnelt ein 
wenig dem Versuch, eine komplexe mathematische Gleichung lösen zu wollen. 
Unter Umständen enthält diese zu viele Variablen, deren Werte uns unbekannt 
sind oder die sich – noch während wir mit dem Aufl ösen der Gleichung befasst 
sind – v erändern. Faktoren wie: S trafgesetzgebung, gesellschaft liche Entwick-
lung, fi nanzielle Mittel von Bund und Ländern und vieles mehr sind aus unserer 
Sicht ebenso wichtig für eine langfristige Senkung der Zahl der Missbrauchsde-
likte, wie es T ateinsicht und Th erapiebereitschaft  der D elinquenten sind. Was 
nutzt jede Tateinsicht und der Wille zur Th erapie, wenn etwa ambulante Behand-
lungseinrichtungen nicht weiter vom Land gestützt werden und schließen müs-
sen? Was bringt eine erweiterte Strafgesetzgebung, wenn der sexuelle Missbrauch 
nicht bemerkt wird, weil beispielsweise das Opfer in einer S chulklasse mit 30 
Kindern einfach untergeht und die Lehrer das Off ensichtliche übersehen? Oder 
weil es zw ei Wochen dauert, um einen T ermin beim Schulpsychologen zu 
bekommen – bei einem Experten, der sich zwar auskennt, aber in dessen Verant-
wortungsbereich sich noch 1 000 andere Kinder befi nden?

Wir wünschen uns, dass die Überlegungen, die in diesem Buch angestellt wer-
den, in der p raktischen Arbeit Anwendung fi nden, ja üb erhaupt erst einmal 
publik werden. So zum Beispiel bei Menschen, die ins Berufsleben als Sozialpäd-
agoge, Erzieher, Anwalt oder Psychotherapeut einsteigen und die mit dem Th e-
ma sexueller Missbrauch bisher nur über die Medien konfrontiert wurden.

In den M edien dargestellte Missbrauchsfälle zeichnen sich meist d urch 
Anwendung massiver körperlicher Gewalt aus und sind leider oft  auch nur des-
halb medientauglich, weil es am Ende ein totes Kind gibt. Wünschenswert wäre 
es, zu bedenken, dass es die »leisen«, unentdeckten und oft  auch physisch gewalt-
freien Taten sind, deren Aufdeckung auf lange Sicht dazu beitrüge, die Anzahl 



Vorwort VII

der Täter in den kommenden Generationen zu minimieren. Denn die Frage, ob 
die unentdeckten Opfer von heute die potenziellen Täter von morgen sind, wird 
nie ganz verschwinden. Viele Th eorien in diesem Buch stützen diese Th ese ganz 
entschieden. Und wenn den Opfern von heute durch professionelle Hilfe die Last 
genommen wird, in der Z ukunft  zum Täter zu werden, dann sollten wir dies 
auch den Tätern von heute ermöglichen, die unter Umständen die vergessenen 
Opfer von gestern sind – vorurteilsfrei und ohne Hysterie oder den Vorwurf der 
Sympathie für Kinderschänder. Dass es Bedarf gibt, zeigt die gr oße Nachfrage 
nach Th erapieplätzen.

Wir sind davon überzeugt, dass sich hinter der Lebensgeschichte der meisten 
Täter – egal welchem Typus er vorerst zugeordnet wird – eine Erklärung für sein 
Handeln fi nden lässt. Doch dazu braucht es Zeit und so, wie eine durchschnittli-
che Psychotherapie bei den meisten Nicht-Straft ätern einige Jahre in Anspruch 
nimmt, sollte diese Zeit auch den Straft ätern zugebilligt werden. So schwierig – 
wenn nicht unmöglich – es a uch sein wird, die Gleichung und damit das Pro-
blem des sexuellen Missbrauchs von Kindern irgendwann einmal gänzlich (auf-)
zulösen, so sehr sollten wir trotz allem bemüht sein, all jene von uns bestimm- 
und beeinfl ussbaren Variablen im Sinne der gesellschaft lichen Entwicklung mit-
zugestalten.

Da das Literaturverzeichnis dieses Buches sehr umfangreich wurde, haben wir 
uns entschieden, es in zwei Teile zu gliedern. Die wichtigsten Quellen fi nden Sie 
als Literaturempfehlungen im Anhang der gedruckten Ausgabe; sie sind im Text 
mit dem Symbol ▶ gekennzeichnet. Eine ausführliche Liste der im Buch zitierten 
Literatur steht auf der Homepage des Verlages (www. schattauer.de/heyden-2633.
html) zum Download bereit.

Für die f reundliche Unterstützung durch die Überlassung von Fallgeschichten 
möchten wir uns herzlich bedanken bei Frau Dr. med. Hanna Ziegert, Psycho-
analytikerin und forensische Gutachterin aus München, Herrn Prof. Dr. Norbert 
Nedopil, Leiter der Abteilung für Forensische Psychiatrie der LMU M ünchen, 
sowie Frau Dr. phil. Elena Hutwelker, Mitarbeiterin der Abteilung für Forensi-
sche Psychiatrie der LMU München. Wir danken Herrn Carsten Weber aus der 
Beratungsstelle Punktum in Wuppertal für die gute Zusammenarbeit. Er hat es 
uns u.a. ermöglicht, mit einigen Tätern persönlich über ihre Situation zu spre-
chen. Schließlich bedanken wir uns bei Herrn A., Herrn B. und Herrn C., die zu 
einem Interview bereit waren und uns ihre Geschichten für dieses Buch zur Ver-
fügung gestellt haben.

Alle im B uch beschriebenen Fallbeispiele sind en tweder aus persönlichen 
Gesprächen mit Tätern oder aus Klinikakten bzw. Gutachten entwickelt worden. 
Persönliche Daten und Namen wurden geändert, um die Anonymität der Betrof-
fenen zu wahren.
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Mit der Zusammenfassung aktueller Forschungsergebnisse über Opfer und 
Täter bietet dieses Buch einerseits eine Einf ührung in die Th ematik sexueller 
Missbrauch. Andererseits kann es durchaus als Nachschlagewerk dienen, da ein 
großes Spektrum an deutscher und amerikanischer Literatur verarbeitet wurde 
und alle wesentlichen Th emengebiete enthalten sind. Da die einzelnen K apitel 
zwar aufeinander Bezug nehmen, jedoch jeweils einen eigenen Komplex behan-
deln, ist es zum Verständnis nicht notwendig, das Buch chronologisch von A bis 
Z zu lesen. In jedem Fall empfehlen wir jedoch, sich mit Kapitel 8 zu beschäft i-
gen, das sowohl im Sinne einer Quintessenz gedacht ist als a uch als Anregung 
zur Diskussion über die Frage, wie Missbrauchsverhalten zu verstehen ist und 
welche Verantwortung wir als Gesellschaft  haben.

München, im Herbst 2009 Saskia Heyden
 Kerstin Jarosch
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Einleitung1 

»Ein Erzieher muss wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in einer 
Kita für sechs Jahre ins Gefängnis. Zudem verhängte das Landgericht Hannover 
am Donnerstag ein lebenslanges Berufsverbot. Der 32-Jährige hatte gestanden, 
sich in der K indertagesstätte ›Rasselbande‹ in Hannover über Jahre hinweg an 
zwei Mädchen und einem Jungen vergangen zu haben.«

Meldungen wie diese aus dem Stern-Online-Archiv sind beinahe wöchentlich 
in den Medien zu fi nden. Und so, wie sich die Meldungen ähneln, gleichen sich 
meist auch die Meinungen der B evölkerung. Während den Opfern und ihren 
Familien das Mitgefühl der Gemeinschaft  zuteil wird, bekommen die Täter alle 
Facetten von Wut, Abscheu und Hass zu spüren.

Es wird kein Hehl daraus gemacht, dass »die« für immer weggesperrt gehören 
und nicht nur ein paar Jahre. Das ist menschlich und es ist nachvollziehbar. Bis-
weilen haben die Täter auch Verständnis für diese Reaktion, fordern sogar selbst 
für sich eine leb enslange Haft strafe oder unterziehen sich gar freiwillig einer 
Kastration, wie etwa 1976 der b ekannte Missbrauchstäter Jürgen Bartsch, der 
seine kindlichen Opfer zudem grausam ermordete und zerstückelte.

Nur selten setzt sich die Gesellschaft  mit den Ursachen für sexuellen Miss-
brauch auseinander, die großteils in der Kindheit der Täter zu fi nden sind. Ins-
besondere die weniger spektakulären, als normal und unauff ällig beschriebenen 
Täter, die zu gesellschaft lichen Sündenböcken und Außenseitern gemacht wer-
den, interessierten uns bei unseren Untersuchungen.

Wir überlegten, wie es wohl sein kann, dass der intuitiv logische Zusammen-
hang zwischen eigenen Gewalterfahrungen in der Kindheit und der Weiterfüh-
rung der Gewalt in der Täterrolle von Fachleuten so selten als Ursache für Miss-
brauchsverhalten angesehen wird.

Auch fragten wir uns, wie es möglich ist, dass Experten wie etwa forensische 
Gutachter, Psychiater und Psychologische Psychotherapeuten nicht in der L age 
oder willens sind, sich vorurteilsfrei im Rahmen ihres Berufsbildes mit einem 
Täter und seiner Tat auseinanderzusetzen, um eine geeignete Behandlung einlei-
ten und damit auch die Gesellschaft  schützen zu können.

Es gibt nur wenig Fachlektüre, die sic h mit der (psy cho-)therapeutischen 
Behandlung der Täter befasst. Ein präventiver Ansatz ist s chon aus Unwissen 
kaum möglich. Gespräche in Fachkreisen belegen, dass selbst behandlungswilli-
ge Täter nur schwer professionelle Hilfe fi nden, weil Fachleute die Behandlung 
verweigern. Und das, obwohl diese eigentlich in der Position wären, auf diesem 
Weg langfristig einen Beitrag zur Senkung der Missbrauchsrate zu leisten – was 
wiederum auf lange Sicht bedeuten würde, die Zahl potenzieller Opfer, die sich 
paradoxerweise Jahre später bei ebendiesen Psychotherapeuten einfi nden, zu 
senken.

Es ist zu b efürchten, dass die Auseinandersetzung mit den Ursachen für die 
Tat von vielen – gerade natürlich von den Opfern – als Verstoß gegen die Regeln 
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des menschlichen Miteinanders gesehen wird. So ist es z.B. unausgesprochener 
Konsens, dass man als Autor, wenn man sich mit der Erforschung der Ursachen 
von Gewalt und Straft aten beschäft igt, immer wieder b etonen muss, dass man 
damit in keiner Weise die Taten entschuldigen und die Opfer anklagen möchte, 
um nicht unseriös zu wirken. Jeder Versuch, zu verstehen, wird identifi ziert mit 
dem Versuch einer Exkulpation. Auch wir kamen nicht umhin, dieses Problem 
mehrfach zu thematisieren.

Während der Gerichtsverhandlungen liegt der Fokus meist auf einer raschen 
Klärung der S chuldfrage. Ursachenerforschung und A useinandersetzung mit 
der Tat sind g egenüber der s chnellen Urteilsfi ndung sekundär. Zentral ist es, 
möglichst schnell einen Schuldigen benennen zu können. Zu diesem Zeitpunkt 
spielt es auch eine untergeordnete Rolle, wer denn der Schuldige ist. Nicht selten 
passiert es, dass den Opfern einer Vergewaltigung durch den Anwalt der Gegen-
seite eine Mitschuld unterstellt wird, weil beispielsweise der Rock besonders kurz 
oder das Verhalten anzüglich gewesen sei.

Wenn es in einem Strafprozess einmal so weit gekommen ist, dass das Opfer 
durch solche Fragen ein zweites Mal traumatisiert wird, dann liegt der S chluss 
nahe, dass dies die extremste Form zur Klärung der Schuldfrage ist. Denn solan-
ge kein Schuldiger benannt ist, müssen alle durch die Tat ausgelösten Gefühle 
ausgehalten werden. Jeder muss diese Emotionen für sich selbst bewältigen. Es 
ist menschlich, dass man nach Schuldigen sucht, um die im I nneren schwelen-
den Gefühle zu externalisieren, um jemanden zu haben, auf den man mit dem 
Finger zeigen kann, den man beschimpfen kann, auf den man wütend sein darf. 
Eigene abgespaltene destruktive Selbstanteile werden auf die Täter projiziert und 
in ihnen bekämpft , indem diese weggeschlossen und ausgegrenzt werden. Die 
Täter sollen ausgeschaltet werden in der magis chen Hoff nung, so das Problem 
(Missbrauch, Vernachlässigung und Misshandlung von Kindern) loszuwerden.

Missbrauchstäter zu Sündenböcken zu machen, löst jedoch die gesellschaft li-
che Problematik nicht. Im Gegenteil: So wird die Polarisierung nur zementiert 
und der Kreislauf der Gewalt fortgeführt. Eigentlich geht es darum, das in der 
Sündenbockdynamik enthaltene Problem herauszuarbeiten und als zu lös ende 
Aufgabe anzunehmen. Die Lösung ist also nicht auf der juristischen Ebene, son-
dern auf der sozialpsychiatrischen zu suchen.

Was wäre, wenn die Straft at durch die Lebensgeschichte des Täters nachvoll-
ziehbar würde und sich als unbewusster und missglückter Versuch der Verarbei-
tung eines selbst erfahrenen Traumas verstehen ließe? Bei eingehender Betrach-
tung ließe sich erkennen, dass sich die Kindheitsgeschichten der Täter und der 
Opfer ähneln. Würde man damit nicht eingestehen, dass die Tat auch deshalb 
geschehen konnte, weil der Täter von heute möglicherweise gestern das Opfer 
war? Dies würde auch bedeuten, dass die Gesellschaft  einen Teil der Verantwor-
tung übernehmen müsste, denn ihre Aufgabe wäre es gewesen, dem Opfer von 
gestern angemessene Hilfe zukommen zu lassen. Man könnte sogar so weit gehen 
zu sagen, der Täter drücke in seiner Straft at etwas für das ihn umgebende so ziale 
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System aus. Unsere Aufgabe läge dann darin, herauszufi nden, worum es hierbei 
eigentlich geht.

Hier soll dieses Buch ansetzen: Unser Anliegen ist es, die Spaltung in Gut und 
Böse, Opfer und Täter zu hinterfragen und auf die Verantwortung hinzuweisen, 
die wir als Gesellschaft  für die Entstehung von sexuellem Missbrauch haben. Wir 
möchten aufzeigen, dass M issbrauchsverhalten als V ersuch zu v erstehen ist, 
selbst erfahrene Traumatisierung zu b ewältigen. Die gesellschaft liche Verleug-
nung innerfamiliärer Gewalt ist aus unserer Sicht eine – von mehreren – Ursa-
chen für die Entstehung von (sexueller) Gewalt.

Es geht darum, sich ohne Verurteilung und Hass mit den Tätern zu befassen, 
sich zu fragen: Was sind das eig entlich für Leute, die »so etwas« machen? Was 
haben sie f ür Geschichten, Merkmale, Besonderheiten? Wie können wir mi t 
ihnen umgehen? Welche Parallelen gibt es zwischen Opfern und Tätern? All die-
se Erkenntnisse können Arbeitsgrundlage für Experten sein – sei es, um die eige-
ne Haltung bezüglich der Th ematik zu üb erdenken oder um K onzepte und 
Ansätze für die eigene Arbeit mit Opfern und Tätern zu entwickeln.
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2.1 Einführung

Als »Phänomen« bzw. »phänomenal« wird im heu tigen Sprachgebrauch eine 
Ausnahmeerscheinung bezeichnet. Damit ist der sexuelle Missbrauch kein Phä-
nomen per defi nitionem. Er ist in unserer Gesellschaft  traurige Normalität. Es ist 
anzunehmen, dass dies schon immer der Fall war und uns die Berichterstattung 
im Wandel der Zeit nur glauben ließ, dass Missbrauchstaten in den vergangenen 
Jahren verstärkt auft raten.

Das eigentliche Phänomen fi ndet sich vielmehr in der Er forschung der Th e-
matik und im g esellschaft lichen Umgang mit den Ursachen: Phänomenal ist, 
dass die Gesellschaft  mit aller Macht etwas zum Phänomen macht, was in Wirk-
lichkeit keines ist, nur um sich nicht näher mit der Problematik auseinanderset-
zen zu müssen.

Die Entstehungsbedingungen von sexuellem Missbrauchsverhalten wurden 
in Deutschland bisher nicht ausreichend untersucht (vgl. Heiliger 2000). Und 
ebenso wie es diesbezüglich an Fakten mangelt, fehlt es noch immer an ausrei-
chenden Erfahrungen mit der Behandlung der Täter.

Dies mag auch daran liegen, dass sexueller Missbrauch ein für die (empiri-
sche) Forschung nur schwer zugänglicher Bereich war und ist, besonders weil es 
sich um »im Verborgenen stattfi ndende, sich auf Täter und Opfer beschränken-
de, gesellschaft liche Tabus betreff ende, subtile Interaktionen« (Dölling 1999, S. 
20) handelt. In der Vergangenheit gab es nur wenige Publikationen, die Antwor-
ten und Hilfestellung bei der Auseinandersetzung mit dieser Th ematik gaben.

Die USA haben im Vergleich zu Deutschland in Praxis und Forschung einen 
Vorsprung von 10–20 Jahren. Voraussetzung für eine w eiter reichende Erfor-
schung und ernsthaft e Auseinandersetzung ist die Anerk ennung der Tatsache, 
dass es sich bei sexuellem Missbrauch um ein gesellschaft liches Problem handelt. 
Dies wirft  aber die F rage auf, ob eine V erringerung oder eine Z unahme von 
sexuellem Missbrauch durch die Gesellschaft  beeinfl ussbar ist.

Betrachtet man die Täter isoliert und erklärt sie – von ihren devianten sexuel-
len Neigungen einmal a bgesehen – f ür psychopathologisch unauff ällig, muss 
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man nicht nach Auff älligkeiten in den Familien und der Vorgeschichte der Täter 
suchen. Ist man hingegen bereit, Missbrauchsverhalten als sym ptomatisch zu 
verstehen und die Täter hinsichtlich ihrer Beziehungsfähigkeit, ihrer Persönlich-
keit und weiterer Bereiche als psychisch krank zu betrachten, kann dies eine For-
schungsgrundlage für die Betrachtung der Entstehungsbedingungen und damit 
auch der B ehandlung sein. Eine P ersönlichkeitsstörung, etwa als F olge lang 
andauernder früher traumatischer Erfahrungen, erfordert ein v öllig anderes 
Behandlungskonzept als eine bloße sexuelle Devianz.

In diesem Buch beschäft igen wir uns näher mit den Herkunft sfamilien und 
den psychischen Auff älligkeiten der Missbrauchstäter. Zudem werden Typologi-
en, Straft aten, Behandlungsmöglichkeiten, die B eziehung der T äter zu ihr en 
Opfern und die F olgen des s exuellen Missbrauchs eingehend betrachtet. Der 
Schwerpunkt liegt auf spezifi schen Merkmalen in den H erkunft sfamilien und 
frühen Traumatisierungen.

2.2 Missbrauch im Wandel der Zeit

Die meisten Autoren, die sich mit dem Th ema Missbrauch auseinandergesetzt 
haben, sind sich darüber einig, dass »der sexuelle Missbrauch von Kindern durch 
Erwachsene […] s o alt wie die M enschheitsgeschichte« ist ( Jungjohann 1996, 
S. 97; vgl. ▶ Hirsch 1994; Trube-Becker 1997). Im alten Rom benutzten Männer 
Jungen als Sexualobjekte. Jungen wurden schon in der Wiege kastriert, um dann 
später Männern in B ordellen sexuell zur Verfügung zu st ehen. Off enbar kam 
dies so häufi g vor, dass sich der römische Kaiser Domitian entschloss, die Kas-
tration von Kindern, die für Bordelle vorgesehen waren, unter Strafe zu stellen 
(Bange u. Deegener 1996).

Die Bibel und der Talmud begünstigen sexuelle Beziehungen zwischen Män-
nern und sehr kleinen Mädchen, sowohl in der Ehe als auch in außerehelichen 
Beziehungen und in der S klaverei. Ein weibliches Kind konnte, so erklärte der 
Talmud-Experte und jüdische Philosoph Maimonides bereits um 1200 n.Chr ., 
im Alter von drei Jahren und einem T ag verlobt werden, wenn der Vater die 
Zustimmung gab. Es war schließlich Eigentum des Vaters. Geschlechtsverkehr 
mit kleinen Mädchen wurde nicht als Verbrechen angesehen und deshalb auch 
nicht geahndet (Trube-Becker 1997). Ähnlich verhielt es sich im Christentum. 
Das kanonische Recht verbot zwar die Kinderehe, jedoch galt ein Mädchen ab 
dem siebten Lebensjahr als mehr o der weniger erwachsen, sieben Jahre waren 
das Mindestalter für eine Verlobung. Die vaginale Penetration machte ein Kind 
reif für die Ehe (Trube-Becker 1997). Erst im 18. J ahrhundert begann sich die 
Einstellung zu wandeln, sexueller Kontakt zwischen Erwachsenen und Kindern 
wurde zunehmend als sündha ft , unmoralisch, verletzend und schließlich auch 
als Straft at angesehen.
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Das Kriterium »Alter« als B egrenzung sexueller Aktivitäten kann auf Basis 
dieser Erkenntnisse also durchaus als modernes Phänomen bezeichnet werden, 
da gesetzliche Einschränkungen sexueller Handlungen mit und unter Kindern 
und Jugendlichen vor 1800 w eder in En gland, Frankreich, Italien noch in 
Deutschland bestanden. 

Es ist bemerkenswert und erschreckend zugleich, dass die Existenz sexueller 
Gewalt gegen Kinder bis vor etwa 15 Jahren völlig tabuisiert und verdrängt wur-
de. Das Fehlen eines Bewusstseins über die allgemeine Schutzbedürft igkeit von 
Kindern zeigt sich beispielsweise bei der Betrachtung alter Gesetzestexte: Erst in 
den 1930er Jahren wurde etwa der § 223b in das deutsche Strafgesetzbuch aufge-
nommen. Erst seit dieser Zeit wird Gewalt gegen Kinder tatsächlich als Straft at 
gesehen und entsprechend geahndet: »Wer Personen unter 18 Jahren […] quält 
oder roh mißhandelt, […] wird bestraft « (Trube-Becker 1997, S. 30–32).

So wie der Strafverfolgung der Täter vor dieser Zeit keinerlei Bedeutung zuge-
messen wurde, wurden auch die Folgen für die Opfer tabuisiert. Die Vermutung, 
dass dies die Ursache für die mangelnde Entwicklung therapeutischer Behand-
lungsansätze für die Opfer ist, liegt nahe. So ließen sich beispielsweise im DSM-
II von 1968 noch keine spezifi schen diagnostischen Kriterien zur Anwendung 
auf traumatisierte Kinder fi nden (Benedek 1985), was nic hts anderes heißt, als 
dass in dies er Zeit die pa thogenen Folgen der K indesmisshandlung als nic ht 
existent galten.

2.3 Gesellschaft und Täter in der Gegenwart

Sexualstraft äter stellen eine hoch stigmatisierte Gruppe dar, der üblicherweise 
Ressentiments und ag gressive Vorbehalte auf allen Eb enen entgegengebracht 
werden. Selbst auf politischer Ebene – die b ei der Auseinandersetzung mit der 
Th ematik eine gewisse Sachlichkeit erwarten ließe – gab es in der Vergangenheit 
sehr emotionale Äußerungen, die von Hilfl osigkeit zeugen. Die Aussage des Alt-
bundeskanzlers Gerhard Schröder vom Sommer 2001 drückt dies sehr deutlich 
aus:

»Was die B ehandlung von Sexualstraft ätern betrifft  , komme ich mehr und 
mehr zu der Auff assung, dass erwachsene Männer, die sich an kleinen Mädchen 
vergehen, nicht therapierbar sind. Deswegen kann es nur eine L ösung geben: 
wegschließen – und zwar für immer.«

Verstärkt wurden diese Aggressionen und Vorbehalte noch durch einen frag-
würdigen Umgang der Medien mit dem Th ema »sexueller Missbrauch«. Ernst 
Hebeker, ehemaliger Chefredakteur des »M ünchner Merkur«, berichtete uns 
von seinen Erfahrungen, die er während seiner Zeit bei den Printmedien mach-
te. Ein konkretes Beispiel der Berichterstattung aus dem Jahr 2006 ist ihm noch 
sehr deutlich im Gedächtnis. Es ging um die Rückfalltäterschaft  eines Mannes, 
der bereits wegen sexuellen Missbrauchs und Totschlages viele Jahre hinter Git-
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tern gesessen hatte. »Er war wegen eines Gutachtens auf freien Fuß gesetzt wor-
den und hatte sich trotz strikten Verbotes dem Sohn eines Bekannten genähert, 
ihn sexuell missbraucht und getötet.« Hebeker erinnert sich, dass in der Münch-
ner Boulevardpresse Fotos sowohl des g etöteten Opfers als a uch des T äters 
erschienen. Eine seriöse Berichterstattung müsste nach Hebeker »unbedingt, bis 
zur gerichtlichen Klärung, auf die Unschuldsvermutung hinweisen. Bei vermut-
lich keinem anderen Delikttyp besteht eine derart wachsende Neigung von Jour-
nalisten und Publikum, Vermutungen als nachgewiesene Tat zu betrachten. Der 
öff entliche Eff ekt ist eindeu tig: Bereits die V eröff entlichung eines V erdachts 
bedeutet fast immer die P räjudizierung einer öff entlichen Verurteilung, zumal 
eine verdächtige Person in den wenigsten Fällen den Beweis führen kann, etwas 
nicht getan zu haben. Selbst bei späterem Freispruch ist die Veröff entlichung von 
Verdachten, bei denen Rückschlüsse auf die Identität des Täters möglich sind, 
häufi g mit der Vernichtung der bürgerlichen Existenz verbunden. Der journalis-
tische Zwiespalt ist off ensichtlich: In Fällen sexuellen Missbrauchs kollidiert die 
Berichterstattungspfl icht sowohl mit der U nschuldsvermutung als a uch der 
Rücksichtnahme auf die Verdächtigten und deren Angehörige. Die Identifi zier-
barkeit des Tatverdächtigen und des Opfers müsste eigentlich bis zum Gerichts-
urteil verhindert werden. Das fi ndet in der Re alität aber nicht statt« (Hebeker, 
pers. Mitteilung).

Der Umgang der Medien mit dem Th ema »sexueller Missbrauch« schürt ins-
besondere die Angst vor sexuell motivierten Tötungsdelikten überproportional. 
So entstand in der Öff entlichkeit im Lauf der vergangenen Jahre der Eindruck, 
dass die Zahl sexuell motivierter Tötungsdelikte zugenommen hat, obwohl dies 
nachweislich nicht den Tatsachen entspricht: Tötungen aus sexuellen Motiven 
kommen verglichen mit sexuellem Missbrauch in Deutschland konstant selten 
vor. Während sexueller Missbrauch das häufi gste Sexualdelikt ist (Kröber 1998), 
gab es nur wenige Tötungen aus sexuellen Motiven (2001: zwei Fälle; 2002: zwei 
Fälle; 2003: fünf Fälle; 2004: drei Fälle, 2005: vier Fälle [Heinz 2006]). Tötungen 
von Kindern aus anderen Motiven sind hingegen weitaus häufi ger.

Gesetzgebung

Das geltende Strafrecht und sein Menschenbild fassen menschliches Handeln als 
intentional, zweckgerichtet, moralisch zu v erantwortend und indi viduell auf. 
Dies impliziert, dass jedes Verhalten immer einen K ontext hat, auch wenn die 
Person verantwortlich für ihre Handlungen ist. Dieser Kontext ist besonders für 
die therapeutische Behandlung der Täter zu berücksichtigen.

Sexualstraft atbestände unterliegen dem Wandel gesellschaft licher Entwick-
lungen. So wurden beispielsweise in den letzten Jahrzehnten Ehebruch, Sodomie 
und Homosexualität als Straft atbestände abgeschafft  , während Vergewaltigung 
in der Ehe und sexueller Missbrauch in therapeutischen Beziehungen (▶ Pfäffl  in 
1999b) hinzugefügt wurden.
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Bei der strafrechtlichen Verfolgung von Inzest stellt sich die rechtsgeschichtli-
che Entwicklung in Deutschland so dar, dass die Urfassung des § 173 StGB (»Bei-
schlaf zwischen Verwandten« aus dem Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich 
von 1871, das bis Mitte des 20. Jahrhunderts nahezu unverändert gültig war) nur 
den Beischlaf, aber keine anderen sexuellen Handlungen zwischen Verwandten 
unter Strafe stellte. Diese sind erst seit 1943 durch den § 174 StGB (in der heuti-
gen Fassung von 1973: »Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen«) erfasst. 
Die Grundintention war bis dahin aber nicht etwa der S chutz des Kindes vor 
sexuellen Übergriff en durch Verwandte, sondern lediglich die Vermeidung von 
Schwangerschaft en (Beier 1995).

Bis zur G esetzesänderung 2003 war der G esetzestext für sexuellen Kindes-
missbrauch strafrechtlich wie folgt gefasst (entn. aus Lackner 1986, S. 811).

§ 176 StGB Sexueller Mißbrauch von Kindern
Wer sexuelle Handlungen an einer Person unter vierzehn Jahren (Kind) vornimmt oder 
an sich von einem Kind vornehmen läßt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten 
bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. Ebenso wird bestraft, wer ein Kind dazu bestimmt, daß 
es sexuelle Handlungen an einem Dritten vornimmt oder von einem Dritten an sich 
vornehmen läßt. In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von bis zu 
zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt vor, wenn der Täter mit dem Kind den 
Beischlaf vollzieht oder das Kind bei der Tat körperlich schwer mißhandelt. Verursacht 
der Täter durch die Tat leichtfertig den Tod des Kindes, so ist die Strafe Freiheitsstrafe 
nicht unter fünf Jahren.
Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
A.   sexuelle Handlungen vor einem Kind vornimmt,
B.   ein Kind dazu bestimmt, daß es sexuelle Handlungen vor ihm oder einem Dritten 

vornimmt, oder
C.   auf ein Kind durch Vorzeigen pornographischer Abbildungen und Darstellungen, 

durch Abspielen von Tonträgern pornographischen Inhalts oder durch entspre-
chende Reden einwirkt, um sich, das Kind oder einen anderen hierdurch sexuell zu 
erregen. Der Versuch ist strafbar; dies gilt nicht für Taten nach Absatz 7 Nr. 3.

Es geht bei dieser Vorschrift  darum, Kinder unter 14 J ahren vor vorzeitigen 
sexuellen Erfahrungen zu s chützen, um da mit eine mög lichst ungestörte 
Geschlechtsentwicklung zu gewährleisten.

Kritisch zu betrachten ist jedoch die mangelhaft e Diff erenzierung im Geset-
zestext. Alle sexuellen Handlungen mit Kindern unter 14 Jahren sind gesetzlich 
verboten, unabhängig von der Zustimmung der Kinder und unabhängig vom 
Alter des Täters. Geschlechtsverkehr mit einem Mädchen unter 16 Jahren ist in 


